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62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §10;

AlVG 1977 §11;

AlVG 1977 §9;

Rechtssatz

Die mangelnde Arbeitswilligkeit wird in den (systematisch miteinander zusammenhängenden) §§ 9 bis 11 AlVG näher

geregelt. Während § 9 AlVG jene Fälle regelt, in denen Arbeitslosigkeit bereits eingetreten ist, der Arbeitslose jedoch an

der Beendigung dieses Zustandes nicht hinreichend mitwirkt, bestimmt § 11 in Ergänzung dazu, dass die in § 10 AlVG

vorgesehene Sanktion des Verlustes des Anspruches auf Arbeitslosengeld auch denjenigen tre>en soll, der den

Zustand der Arbeitslosigkeit infolge Au?ösung seines Dienstverhältnisses ohne triftigen Grund herbeiführt. Diese

Bestimmungen sind Ausdruck des dem gesamten Arbeitslosenversicherungsrecht zu Grunde liegenden

Gesetzeszweckes, nämlich den arbeitslos gewordenen Versicherten, der trotz Arbeitsfähigkeit und Arbeitwilligkeit nach

Beendigung seines Beschäftigungsverhältnisses keine neue Beschäftigung gefunden hat, möglichst wieder durch

Vermittlung einer ihm zumutbaren Beschäftigung in den Arbeitsmarkt einzugliedern und ihn so wieder in die Lage zu

versetzen, seinen Lebensunterhalt ohne Zuhilfenahme ö>entlicher Mittel zu bestreiten. § 10 Abs 1 und § 11 AlVG

sanktionieren daher das Verhalten desjenigen, der entweder einen solchen Zustand des Unterhalts- und

Vermittlungsbedarfes schuldhaft herbeigeführt hat oder zwar ohne Verschulden in einen solchen Zustand geraten ist,

seine Beendigung jedoch zu vereiteln sucht (Hinweis E 3. Juli 1990, 90/08/0106).
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